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I. Informationen 
 
Bericht über die Gemeinderatssitzung am 24.02.2026 

A) Informationen zum weiteren Gigabitausbau im Markt Hofkirchen durch die 
Firma IKT 

Herr Josef Markl, Firma IKT, informiert über den Ablauf und die Zeitschiene des 
weiteren Verfahrens im Rahmen des Gigabit-Ausbaus. Bei Antragstellung im Jahr 
2026 wäre – im Falle einer Bewilligung - eine Fertigstellung des Ausbaus im Jahr 
2032 denkbar. Sollte der Antrag abgelehnt werden, würde das Förderverfahren im 
Folgejahr (2027) wieder neu gestartet werden müssen. 
Die Schätzkosten der Wirtschaftlichkeitslücke betragen aktuell ca. 12 Millionen, die 
im Haushalt als Bruttoansatz (= Gesamtkosten als Ausgaben und Förderung als 
Einnahmen) veranschlagt werden müssen. Die Förderung beträgt 50 % aus  
Bundes- und 40 % aus Landesmitteln.  
Im Zuge des Förderverfahrens würde allen Eigentümern – sofern sie einen Folgean-
schlussvertrag abschließen – ein Anschlusspunkt im Gebäude ohne Zusatzkosten 
bzw. Eigenbeteiligung erstellt. Auf dem privaten Grundstück würden dabei nach 
Möglichkeit vorhandene Leerrohre genutzt. 
Das Gremium hat sich für eine unverzügliche Antragstellung ausgesprochen.  

B) Bauanträge und Bauvoranfragen 

Folgende Bauanträge wurden durch das Marktratsgremium behandelt und ein- 
stimmig befürwortet: 

- Bauantrag zur Nutzungsänderung eines best. Austragshauses zu einem  
Einfamilienhaus mit Doppelgarage in Spitzholz 4: 
Das Bauvorhaben liegt im Außenbereich nach § 35 BauGB. Die Zufahrt erfolgt 
über die Ortsstraße. Der Anschluss an die gemeindliche Wasserversorgung ist 
vorhanden. Die Abwasserbeseitigung (Schmutz- und Oberflächenwasser- 
entsorgung) ist Sache des Bauherrn. 

- Bauantrag zum Wiederaufbau einer landw. Unterstellhalle nach Brand in  
Witzelberg 133: 
Das Bauvorhaben liegt im Außenbereich und ist nach § 35 Abs. 1 BauGB land-
wirtschaftlich privilegiert. Die Zufahrt erfolgt über die Gemeindeverbindungs-
straße. Der Anschluss an die gemeindliche Wasserversorgung ist vorhanden. 

Öffnungszeiten:  
täglich von 8:00 – 12:00 Uhr 
Donnerstags von 13:00 – 17:00 Uhr 
Tel. 08545/9718-0, Fax 08545/9718-28 

 

Bürgermeistersprechstunde jeden ersten Freitag im 
Monat und nach Vereinbarung unter 08545/9718-21 

oder julia.schneider@hofkirchen.de 
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Die Abwasserbeseitigung (Schmutz- und Oberflächenwasserentsorgung) ist  
Sache des Bauherrn. 

- Bauantrag zum Abbruch best. Garage und Wiederaufbau einer Doppelgarage 
mit Heizungsraum und Lagerfläche für private Nutzung in Garham,  
Hagenhamer Str. 1: 
Das Bauvorhaben liegt im Zusammenhang bebauter Ortsteile nach § 34 
BauGB. Die Zufahrt erfolgt über die Ortsstraße. Die Anschlüsse an die  
gemeindliche Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung im Mischsystem 
sind vorhanden. 

- Bauantrag zum Einbau eines Zwerchgiebels am best. Haus in Garham, 
Schmiedgasse 6: 
Das Bauvorhaben liegt im Geltungsbereich der Einbeziehungssatzung 
Schmiedgasse. Die Zufahrt erfolgt über die Ortsstraße. Die Anschlüsse an die 
Wasserversorgung und Schmutzwasserbeseitigung sind vorhanden.  
Die Oberflächenwasserbeseitigung ist Sache des Bauherrn. 

- Bauvoranfrage – Erstellung einer Außensauna auf dem Grundstück in Leithen,   
Leithener Feld 19:                                                                                                        
Das Bauvorhaben liegt im Bereich des Bebauungsplans „WA Leithen“.  
Der Befreiung Baugrenzenüberschreitung südlich 11,5 m² wird zugestimmt.  
Die Zufahrt erfolgt über die Ortsstraße. Die Anschlüsse an die gemeindliche 
Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung im Trennsystem sind vorhanden. 

Dagegen lehnte das Gremium den Bauantrag zur Errichtung einer Beherbergungs-
stätte mit Stellplätzen in Garham, Hauptstr. 2 (Frei) einstimmig ab: 
Das Bauvorhaben liegt im Geltungsbereich des Bebauungsplans „Sollafeld“. Die 
Zufahrt erfolgt über die Ortsstraße. Die Anschlüsse an die gemeindliche Wasser-
versorgung und Abwasserbeseitigung im Mischsystem sind vorhanden. Jedoch 
war die Bemaßung im Plan mangelhaft und es fehlten Wandhöhe, Stellplätze  
sowie eine Nutzungsbeschreibung. Die Lage des Gebäudes war nicht genau  
ersichtlich. 

Nach Bewertung der Verwaltung handelt es sich um eine wohnähnliche Nutzung, 
deren Übereinstimmung mit den immissionsrechtlichen Auflagen des Bebauungs-
plans nicht nachgewiesen wurde und insofern zweifelhaft ist. 

C) Antrag auf Sondernutzung eines Kundenparkplatzes vor dem Geschäft  
Marktplatz 11 

Der Inhaber beantragt, dass vor seinem Geschäft am Marktplatz 11 ein Kunden-
parkplatz ausgewiesen werden soll. Aus Sicht der Verwaltung könnten bei  
Zustimmung zum Antrag Bezugsfälle geschaffen werden, die im Bereich des Markt-
platzes die Parksituation insgesamt noch verschärfen würden. Hier wären  
allgemeine Regelung – z. B. für zeitlich begrenztes Parken – sinnvoll bzw. zu über-
denken. Daher soll zunächst eine Behandlung des Antrags im Bau- und Umwelt-
ausschuss mit Ortsbegehung und Würdigung der Gesamtsituation im Bereich des 
Marktplatzes erfolgen. 
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D) Bekanntgaben und Informationen 

Bürgermeister Kufner informierte über die Einstellung der letzten Strafanzeige und 
zu sonstigen Vorhaltungen gegen die Verwaltung: 

• Information zur Einstellung der anonymen Strafanzeige gegen den  
1. Bürgermeister wegen Untreue: 

Das Ermittlungsverfahren gegen den 1. Bürgermeister wegen Untreue wurde mit 
Verfügung der Staatsanwaltschaft Passau vom 19.02.2026 eingestellt. Zitat aus 
der Begründung: „… die rechtsaufsichtliche Prüfung durch das Landratsamt 
Passau als zuständige Behörde ergab, dass bei den geprüften Vorgängen die Ge-
werbesteuerfestsetzungen des Marktes Hofkirchen auf der Grundlage von  
Gewerbesteuermessbescheiden des Finanzamtes und im Rahmen der  
zulässigen Möglichkeiten nach § 19 Abs. 3 Gewerbesteuergesetz erfolgt seien. Es 
hätten sich in der Folge keine dahingehenden Anhaltspunkte ergeben, als dem 
Markt Hofkirchen dadurch ein Vermögensnachteil entstanden sei…“ 

• Information zu aktuellen Vorhaltungen gegen die Verwaltung: 

o Mehrkosten bei der Bohrung durch die Donau 

Behauptung 1: „…Wer hat von dem Rechtsstreit der Gemeinde mit der Firma 
Rädlinger erfahren …“  „… dieser Vorgang [kostete] der Gemeinde  
300 000 Euro, die auf die Beitrags- und Gebührenzahler in Hofkirchen umgelegt 
werden. …“ 

Richtigstellung: 
Beim Anschluss an die KA Vilshofen bestand zum Zeitpunkt der Auftrags- 
erteilung naturgemäß keine Kenntnis über die Felshärte (oberster Härtegrad) 
unter der Donau (nur uferseitig lag ein Gutachten vor). Der diesbezügliche 
Nachtrag wurde nach rechtlicher und technischer Prüfung daher einstimmig im 
Gremium bewilligt und außerhalb eines Rechtsstreits im Rahmen einer  
gütlichen Einigung fixiert. Die Mehrkosten einer höheren Felshärte wären  
insofern auch bei allen anderen Bietern angefallen, weshalb ein Schaden 
für die Gebührenzahler zu keiner Zeit vorhanden war bzw. entstanden ist. 
In Bürgerversammlungen und Gemeinderundfahrten wurde dazu informiert.   

o Strompreis von 2023 bis 2025 – Richtigstellung medialer  
Veröffentlichungen 

Behauptung 2: „… 2022 hätte der bis dahin gültige Stromliefervertrag  
verlängert werden müssen. Dies ist nicht erfolgt. Durch dieses Versäumnis stieg 
der Arbeitspreis …“ 

Richtigstellung: 
Dazu darf angemerkt werden, dass eine zeitlich begrenzte Ausschreibung nicht 
eigenständig durch den Markt Hofkirchen verlängert werden kann und jeweils 
neu nach EU rechtlichen Vorgaben ausgeschrieben werden muss. Seit 
2014 beteiligt sich der Markt Hofkirchen daher an der Sammelausschreibung 
durch den Bayerischen Gemeindetag wie rund 1.500 weitere Gemeinden in 
Bayern, wobei stets gute Ausschreibungsergebnisse erzielt werden konnten. 
Vor dem Hintergrund der Coronakrise und dem beginnenden Ukrainekrieg war 
bei der Ausschreibung 2023 - 2025 für die beteiligten Kommunen jedoch kein 
günstigeres Ausschreibungsergebnis möglich. Dem günstigsten Bieter einer 
EU-weiten Ausschreibung ist der Zuschlag zu erteilen, ansonsten drohen Scha-
densersatzforderungen. Ein Versäumnis der Verwaltung liegt somit nicht 
vor. 
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Behauptung 3: „…Die Stromkosten erhöhten sich demzufolge im Jahr 2023 
von 41.000 Euro auf 526 000 Euro …“ 

Richtigstellung: 
Richtiggestellt wird, dass sich die Stromkosten vor 2023 bei ca. 115.000 
Euro/Jahr bewegten, unter Berücksichtigung der Strompreisbremse in den  
Jahren 2023 – 2025 auf rund 300.000 Euro/Jahr (2025: 281.000 Euro) ange-
stiegen sind und durch das neue Ausschreibungsergebnis bei 130.000 
Euro/Jahr liegen werden. Zu keiner Zeit musste der Markt Hofkirchen jedoch 
526.000 Euro für den Strombezug entrichten oder sind laut Zitat „ … in den 
Jahren 2024 und 2025 … insgesamt rund eine Million Euro höhere Strom-
kosten …“ entstanden. Ebensowenig wurde der Gesamtstrom zuvor für 
41.000 Euro/Jahr bezogen oder die zuvor höheren Stromkosten auf die  
Bürgerschaft umgelegt. Lediglich die Kanalgebühren erhöhten sich durch die 
höheren Stromkosten geringfügig zwischen 8 und 15 Cent/m³. Auch das wäre 
zuletzt am 11.11.2025 in einer öffentlichen Gemeinderatssitzung durch die  
Verwaltung als Stellungnahme zur Rechnungsprüfung errechnet und  
kommuniziert worden.      

 

D) Bericht aus der nichtöffentlichen Sitzung 

Im nichtöffentlichen Teil der Sitzung wurden die Straßensanierungen 2026 ein- 
stimmig an die Firma STRABAG AG aus Innernzell vergeben: 

• Los 1 – Ortsstraße Hofkirchen – Gartenstraße zum Angebotspreis in Höhe von 
31.310,47 Euro brutto (Kostenschätzung: 41.000 Euro) 

• Los 2 – Ortsstraße Garham – Am Schulfeld zum Angebotspreis in Höhe von 
94.270,72 Euro brutto (Kostenschätzung: 140.000 Euro) 

• Los 3 – Gemeindeverbindungsstraße Edt (Zufahrt Edt Hsnrn. 11, 11 ½, 12 und 
13) zum Angebotspreis in Höhe von 42.903,33 Euro brutto (Kostenschtzg.: 
65.000 Euro) 

• Los 4 – Gemeindeverbindungsstraße Henhart – Luger-Kreuzung zum  
Angebotspreis in Höhe von 36.471,24 Euro brutto  
(Kostenschätzung: 50.000 Euro) 

• Los 5 – Gemeindeverbindungsstraße Philippswart (nur Bankettsanierung) zum 
Angebotspreis in Höhe von 65.982,51 Euro brutto (Kostenschätzung: 80.000 
Euro) 

• Los 6 – Teilbereiche der Ortsstraße Leithen zum Angebotspreis in Höhe von 
185.322,34 Euro brutto (Kostenschätzung: 284.350 Euro) 

Mit der frühzeitigen Ausschreibung konnte erneut eine sehr günstige Angebots-
kulisse erzielt werden. 
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II. Bekanntmachungen usw. 
 
entfällt 
 
 

III. Anzeigen                                                                                 
 
 

EC-Hofkirchen: Saisoneröffnung 2026 
 

Am Freitag, den 06. März 2026 um 17:00 Uhr wird die  
Sportanlage des EC-Hofkirchen für die neue Saison  
eröffnet. Dazu sind alle Mitglieder und Interessierte herzlich 
eingeladen.  

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kath. Frauenbund Hofkirchen 
 

Weltgebetstag, 06.03.2026 
Wir laden Sie zum Weltgebetstag am Freitag, den 06.03.2026 um 18.30 Uhr nach  

Garham ins Pfarrheim ein. 
 

Wir besuchen den Frauenbund Garham und beten dort gemeinsam für Frauen aus 
Nigeria. 

Gerne können Sie mit uns nach Garham fahren, da wir Fahrgemeinschaften bilden. 
Bitte melden Sie sich bei Datzmann Evi 0170 9068527 an. 

 
-Die Vorstandschaft- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Der Frühling steht vor der Tür! 

Und ihr Garten braucht frischen Schwung? 
Ich unterstütze Sie gerne Haus und Garten startklar für Frühling und Sommer  

zu machen! 
 

Ich biete u.a.: 
- Heckenschnitt 
- Rasenpflege 

- allgemeine Pflege- und Aufräumarbeiten 
- Laub- und Gartenabfallentsorgung 

- Wartung von Gartengeräten (Rasenmäher, Heckenscheren, etc.) 
- und weitere Tätigkeiten nach Absprache. 

 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Polizei: Notruf 110 
Polizeiinspektion Vilshofen: Ortenburger Straße 57 a, Tel. 08541/96130 

Feuerwehr: Notruf-Telefon 112; Integrierte Leitstelle 0851/98850114 
N E U ! ! !   Ärztenotdienst außerhalb der Sprechzeiten: bayernweit: Tel. 01805/191212 

oder 116117 (ohne Vorwahl vom Festnetz & Handy – kostenlos) 
Rettungsleitstelle in absoluten, lebensbedrohlichen Notfällen: 112 

(ohne Vorwahl vom Festnetz & Handy – kostenlos) 
Giftnotruf: Tel. 089/19240 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Anzeigen bitte fertig verfasst, persönlich, per Post oder per E-Mail: gemeindeblatt@hofkirchen.de abgeben. 
Annahmeschluss: Dienstag, 10:00 Uhr; Tel. 08545/9718-21 (Mo – Mi, jeweils von 8:00 – 12:00 Uhr) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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A 3 Regensburg – Passau  
Erhaltungsabschnitt Iggensbach-Passau  
  

Ab 4. März 2026: Fahrbahnerneuerung und Verkehrseinschränkungen zwischen den 
Anschlussstellen Aicha vorm Wald und Passau-Nord 

Am Mittwoch, 4. März 2026, beginnt die Autobahn Südbayern mit umfangreichen Erhaltungs-
maßnahmen auf der A 3 zwischen den Anschlussstellen Aicha vorm Wald und Passau-Nord. 
Die Arbeiten sind Teil des Erhaltungsabschnitts A 3 Iggensbach – Passau und umfassen die 
Erneuerung der alten Fahrbahndecken sowie Sanierungs- und Instandsetzungsarbeiten an 
den Brücken im Abschnitt.  

Zunächst werden ab 4. März für voraussichtlich zwei Wochen vorbereitende Arbeiten zwi-
schen westlich der Anschlussstelle Aicha vorm Wald und der Anschlussstelle Passau durch-
geführt. In Richtung Regensburg wird hierzu an einzelnen Baubereichen der Seitenstreifen 
gesperrt. Nachts werden in beiden Fahrrichtungen in einzelnen Baubereichen die linken 
Fahrstreifen gesperrt.  

Aufbau der Verkehrsführung auf ganzer Strecke ab voraussichtlich 16. März 

Voraussichtlich ab 16. März wird die Baustellenverkehrsführung für die Hauptarbeiten Stück 
für Stück eingerichtet. Anschließend wird der Verkehr zwischen den Anschlussstellen Aicha 
vorm Wald und Passau Nord in beiden Fahrtrichtungen durchgehend auf jeweils zwei ver-
engten Fahrstreifen geführt. In Richtung Regensburg verlaufen die beiden Fahrstreifen am 
rechten Fahrbahnrand. In Richtung Passau wird der linke Fahrstreifen auf die Gegenfahr-
bahn verlegt – der rechte Fahrstreifen wird am Baufeld entlang eingerichtet. Die Geschwin-
digkeit ist im Baustellenbereich auf 80 km/h begrenzt.  

Ende Mai, Ende Juli und Ende September wird die Verkehrsführung auf ganzer Länge umge-
baut und dem Baufortschritt angepasst. Hierzu wird die Autobahn Südbayern rechtzeitig in-
formieren. 

Mehrere halbseitige Sperrungen der Staatsstraßen 2127 und 2323 unterhalb der A 3 

Voraussichtlich von Freitag, 20. März, ca. 8 Uhr bis Sonntag, 22. März, ca. 22 Uhr ist die 
Staatsstraße 2127 an der Anschlussstelle Aicha vorm Wald halbseitig gesperrt. Grund dafür 
sind Sanierungsarbeiten an der A 3-Unterführung der Staatsstraße. Mithilfe einer Ampel 
bleibt die Staatsstraße in beiden Richtungen offen.  

Ähnliche Teilsperrungen der Staatsstraße 2127 sowie der Staatsstraße 2323 werden im wei-
teren Bauverlauf notwendig und rechtzeitig bekanntgegeben. 

Teilsperrung der Anschlussstelle Aicha vorm Wald in Richtung Passau im Mai 

Um auch die Fahrbahn im Bereich der Anschlussstelle Aicha vorm Wald erneuern zu kön-
nen, muss die Anschlussstelle Aicha vorm Wald in Fahrtrichtung Passau vom 4. bis 17. Mai 
2026 gesperrt werden. Als Ersatzeinfahrt und Ersatzausfahrt dient in dieser Zeit die An-
schlussstelle Passau-Nord. Von dort führt die ausgeschilderte Bedarfsumleitung U10 über 
die Staatsstraßen 2125, 2318 und 2127 zur Anschlussstelle Aicha vorm Wald. Der durchge-
hende Verkehr auf der A 3 ist von der Teilsperrung nicht betroffen. In Fahrtrichtung Regens-
burg ist die Anschlussstelle Aicha vorm Wald im November gesperrt. Die Termine werden 
rechtzeitig veröffentlicht. 

Sperrung von Feld- und Waldwegen unterhalb der A 3 

Im Laufe der Arbeiten müssen heuer im Gemeindegebiet Windorf nacheinander mehrere 
Feld- und Waldwege unterhalb der A 3 gesperrt werden. Auch hier sind Sanierungs- und In-
standsetzungsarbeiten an den Unterführungen notwendig. Die Sperrungen sind jeweils auf 
die baulich notwendige Zeit begrenzt. Umleitungen werden über nahegelegene Brücken oder 
Unterführungen vor Ort ausgeschildert. 

A 3-Parkplätze gesperrt 
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Die Asphaltflächen der Parkplätze Stierwaid und Jägerholz im Baustellenbereich werden 
während der Arbeiten ebenfalls erneuert und sind daher vom 4. März 2026 bis Mitte Dezem-
ber gesperrt. Auch die Parkplatzanlage Eichet ist in dieser Zeit baubedingt gesperrt.  

Bitte um Geduld und Verständnis 

Die Autobahn Südbayern empfiehlt den Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, 
mehr Fahrzeit einzuplanen und – wenn möglich – auf Fahrten während der Hauptverkehrs-
zeiten zu verzichten. Sie bittet alle Betroffenen um Geduld und Verständnis. Ohne Ein-
schränkungen lässt sich die Infrastruktur leider nicht zukunftssicher verbessern. Die Planun-
gen sehen vor, die Dauer notwendiger Einschränkungen auf das notwendige Minimum zu re-
duzieren. 

Terminhinweis  
Alle genannten Zeiten und Termine sind unverbindliche Zielvorgaben auf Basis des aktuellen 
Planungsstands. Änderungen können sich, insbesondere bei Asphalt- und Markierungsarbei-
ten, durch die Witterung oder andere Einflüsse Dritter jederzeit ergeben. 

Das Gesamtprojekt 

Der Erhaltungsabschnitt A 3 Iggensbach – Passau umfasst insgesamt rund 17 Kilometer Au-
tobahn zwischen den Anschlussstellen Iggensbach und Passau-Nord mit einer Verkehrsbe-
lastung zwischen 35.200 und 38.800 Kraftfahrzeugen pro Tag (Straßenverkehrszählung 
2021). Das Gesamtprojekt ist in drei Bauabschnitte unterteilt. Der Bauabschnitt 1 zwischen 
den Anschlussstellen Aicha vorm Wald und Passau-Nord wird 2026 umgesetzt. 2027 folgt 
der Bauabschnitt 2 zwischen den Anschlussstellen Iggensbach und Aicha vorm Wald. In den 
Bauabschnitten 1 und 2 werden neben der Erneuerung der Asphaltdecken und tieferliegen-
der schadhafter Asphaltschichten auch Brückenbauwerke instandgesetzt. Im abschließen-
den Bauabschnitt 3 wird 2028 zwischen der Anschlussstelle Iggensbach und Sieberding ein 
Unterführungsbauwerk abgebrochen und neugebaut. Das Ziel der Arbeiten ist die Aufrecht-
erhaltung der Leistungsfähigkeit und der Verkehrssicherheit der A 3 in diesem Abschnitt. 

Kontakt: 
Die Autobahn GmbH des Bundes – Niederlassung Südbayern – Pressestelle 
Tel: 089 54552 3308| Mail: presse.suedbayern@autobahn.de  
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